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Maßgebend ist die Baunutzungsverordnung in der Fassung v. 21. November 2017 (BGBI. I S. 3787), zuletzt
geändert am 3. Juli 2023 (BGBl. I Nr. 176, S. 1,6).
Längenmaße und Höhenangaben sind in Metern angegeben.
Der Kartenausschnitt (ALKIS) entspricht für den Geltungsbereich des Bebauungsplans dem Stand von
Dezember 2023.
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Freitag, den 12. Juli 2024146 HmbGVBl. Nr. 20

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Barmbek-Nord 61 für den Gel-
tungsbereich westlich des Rübenkamps (Bezirk Hamburg-
Nord, Ortsteil 427) wird festgestellt.

Das Plangebiet wird die folgt begrenzt: Bahnanlagen – 
Hellbrookstraße – Rübenkamp – südliche Grenze des Flur-
stücks 7293 der Gemarkung Barmbek.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die 
ihm beigegebene Begründung werden beim Staatsarchiv zu 
kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung können beim 
örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststun-
den kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche 
Abdrucke beim Bezirksamt vorhanden sind, können sie 
gegen Kostenerstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, kann ein Entschädigungs-
berechtigter Entschädigung verlangen. Er kann die Fällig-
keit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die 
 Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1 bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind, die  Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorgangs,

 wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem 
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nachste-
hende Vorschriften:

1. Auf der mit „(A)“ bezeichneten Fläche für Spiel- und Sport-
anlagen sind bauliche Anlagen zum Zwecke einer Skate-
Anlage zulässig. Im Übrigen sind bauliche Anlagen des 
Hochbaus auf der öffentlichen Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung Parkanlage unzulässig.

2. Auf der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Parkanlage sind die Flächen unterhalb der hochliegenden 
Bahnanlage sowie in einem Abstand von 1,5 Meter zur 
hochliegenden Bahnanlage auf Oberkante Bodenniveau 
von jeglicher Bebauung freizuhalten. Das betrifft alle Bau-
werke einschließlich Baubehelfe, die einen Verkehr mit 
zum Beispiel Fahrzeugen der Feuerwehr, Baufahrzeugen 
oder Baumaschinen oder die Aufstellung von Gerüsten 
behindern könnten. Ebenerdige Befestigungen sind zuläs-
sig.

3. Zur Vermeidung der artenschutzrechtlichen Zugriffsver-
bote nach § 44 Absatz 1 BNatSchG, insbesondere des 
Tötungsverbots, sind Fällungen außerhalb der Brut- und 
Setzzeit durchzuführen; angelehnt an die gesetzliche 
Schonfrist nach § 39 Absatz 5 Nummer 2 BNatSchG ent-
sprechend im Winterhalbjahr.

§ 3 

Für das Plangebiet wird der bisher bestehende Baustufen-
plan aufgehoben.

Verordnung 
über den Bebauungsplan Barmbek-Nord 61

Vom 27. Juni 2024 

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635), zuletzt geän-
dert am 20. Dezember 2023 (BGBl. I Nr. 394 S. 1, 28) in Ver-
bindung mit § 3 Absatz 1 und § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999 
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 9. Februar 2022 
(HmbGVBl. S. 104), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen 
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), zuletzt geändert am 
24. Januar 2020 (HmbGVBl. S. 92), in Verbindung mit § 9 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geän-
dert am 8. Mai 2024 (BGBl. I Nr. 153 S. 1, 5) sowie § 1, § 2 
Absatz 1 und § 3 der Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 
8. August 2006 (HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 
13. Dezember 2023 (HmbGVBl. S. 443, 455), wird verordnet:

Hamburg, den 27. Juni 2024.

Das Bezirksamt Hamburg-Nord


